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Produktinformationsblatt zur degenia Luftfahrt-Haftpflichtversicherung 

Luftfahrt-Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Februar 2018) 

Unternehmen: 
degenia Versicherungsdienst AG 
Deutschland 

Produkt: 
degenia Luftfahrt-Haftpflichtversicherung 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 
Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Luftfahrt-Haftpflichtversicherung für Ihr/e Luftfahrzeug/e an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit 
Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind. 
 
 

 

Was ist versichert? 

 Gegenstand der Luftfahrt-Haftpflichtversicherung ist es, gegen 
Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, 
berechtigte Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte 
Ansprüche abzuwehren. 

 Die Luftfahrt-Haftpflichtversicherung umfasst die 
wesentlichen Haftungsrisiken durch den Gebrauch von 
Luftfahrzeugen, dazu gehören auch beispielsweise: 

 Personen- und Sachschäden; 

Flüge im kontrollierten Luftraum (im gesetzlichen Rahmen); 

 Den Einsatz einer Daten-/Videobrille; 

 Flüge innerhalb und außerhalb von Gebäuden; 

    Schäden durch Film-/Foto- und Videoaufnahmen. 
 
Versicherungssumme 

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen können Sie 
Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

 

 

Was ist nicht versichert? 

 Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür 
benötigen Sie eine separate Absicherung. Dazu gehören z. B.: 

 das Führen von Kraftfahrzeugen oder 

 das Halten von Hunden und Pferden. 

 Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den vereinbarten 
Versicherungssummen.  

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versichern. Sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen, z. B. alle Schäden: 

! aus vorsätzlicher Handlung; 

! zwischen Mitversicherten; 

! wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z.B. Geld, 

Wertpapiere und Wertsachen; 

! durch den Betrieb im Rahmen polizeilicher oder militärischer 

Einsätze sowie der Einsatz mit oder als Waffe. 

 

 

Wo bin ich versichert? 

 Die Luftfahrt-Haftpflichtversicherung gilt weltweit. Ausgenommen hiervon sind USA/US-Territorien und Kanada. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 

- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 

- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 

- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 

- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. 

- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei 

der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
sein. Bei Verträgen mit der degenia Versicherungsdienst AG ist nur die Zahlung per SEPA-Lastschriftmandat möglich. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten 
Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr (Verlängerungsjahr). Ausnahme: 
Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung 
muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 
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Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das 
muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. Weitere Kündigungsrechte können 
sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos - etwa durch Umzug ins Ausland - ergeben. 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
Ihr Interesse an unseren degenia Produkten freut uns sehr. 
 
Mit den Ihnen hier vorliegenden Kundeninformationen können Sie sich umfassend über die degenia 
Versicherungsdienst AG, die Luftfahrt-Haftpflichtversicherung und deren Bestimmungen und 
Bedingungen informieren. Ferner erhalten Sie wichtige Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes. 
 
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im 
Versicherungsschein beschrieben. 
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 
 
Ihre 
degenia Versicherungsdienst AG 
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Allgemeine Kundeninformationen 
  
 
Angaben der Gesellschaften 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen 
Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot 
zutreffende Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. 
Angebot. 
 
1. Identität des Versicherers: 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Rechtsform:  Aktiengesellschaft 
Registergericht: Amtsgericht Bad Homburg  
Registernummer: HRB 1585 
St. – Nr.     807/V90807004611 (VersStG) 
    811189884 (UStG) 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  Christoph Bohn 
Vorstand:   Kai Waldmann 

Marcus Tersi 
 
Hausanschrift:  Alte Leipziger-Platz 1,  
   61440 Oberursel 
   (ladungsfähige Anschrift) 
 
2. Niederlassungen im EU-Gebiet und dortige Vertreter 
– entfällt – 
 
3. Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Alte Leipziger Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- 
und Rechtsschutzversicherung berechtigt. 
 
4. Aufsichtsbehörde 
Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 
5. Identität des Konzeptanbieters  
degenia Versicherungsdienst AG 
Für die oben genannten Versicherer handeln wir namens und in 
Vollmacht als Ihr Konzeptanbieter aus Bad Kreuznach: 
 
Anschrift:     
degenia Versicherungsdienst AG 
Brückes 63 – 63 A 
55545 Bad Kreuznach 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: Karl Spies (Wirtschaftsprüfer) 
Vorstand: Halime Koppius 
Handelsregister: Bad Kreuznach / HRB 4221  
 
6. Ansprechpartner für außergerichtliche Schlichtungsstellen  
Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. 
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an 
die: 
 
degenia Versicherungsdienst AG 
Brückes 63 – 63 A 
55545 Bad Kreuznach 
 
 
 
 

 
 
 
Sollte Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie das 
außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren in Anspruch 
nehmen. Der Risikoträger ist Mitglied im Verein 
Versicherungsombudsmann e. V. und hat sich verpflichtet, an diesem 
Streitbeteiligungsverfahren teilzunehmen. Die Anschrift lautet: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632, D-10006 Berlin 
Tel.: +49 (0) 800 - 369 600 0, Fax: 0800/3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns 
bis zum Beschwerdewert von 10.000 EUR sind für uns bindend.  
Weitere Informationen finden Sie im Internet, unter 
www.versicherungsombudsmann.de.  
 
Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen 
Beschwerdestelle besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Online-Streitbeilegungs-Plattform  
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit. Diese können Sie über den nachfolgenden 
Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sie können diese 
Plattform unter folgenden Voraussetzungen nutzen: 
  

1.  Sie sind Verbraucher und leben in der Europäischen Union 
(EU).  

2. Sie haben einen Versicherungsvertrag auf elektronischem 
Weg (bspw. über diese Internetseite oder per E-Mail) 
beantragt bzw. geschlossen.  

 
7.Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung  
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte dem Vorschlag / Antrag 
und den Vertragsgrundlagen Ihres Konzeptanbieters. 
 
8. Anwendbares Recht / Gerichtsstand  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Ansprüche gegen uns als Konzeptanbieter können Sie vor dem Gericht 
an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 
zuständigen Gericht in Bad Kreuznach (Sitz der Gesellschaft) geltend 
machen 
 
9. Beendigung eines Vertrages 
Der Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung in Textform gegenüber 
der degenia Versicherungsdienst AG zu erfolgen hat.  
 
10. Vertragssprache 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche 
Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit ist deutsch. 
 
 
11. Bindefristen  
Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen 
Monat gebunden. 
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Luftfahrt-Haftpflichtversicherung T24 Leistungsübersicht 
Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine 
Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes 
geht ausschließlich aus den für diesen Vertrag vereinbarten 
Versicherungsbedingungen hervor. 

basic classic premium optimum 

Versicherungssummen          

Pauschal für Personen- und Sachschäden 1,5 Mio. EUR² 3 Mio. EUR² 5 Mio. EUR² 10 Mio. EUR² 

mitversicherte Personen 

Halter ✓ ✓ ✓ ✓ 

Alle Fernpiloten, die mit Wissen und Wollen des VN fliegen  ✓ ✓ ✓ ✓ 

versicherte Geräte privater Tarif     

Versicherte Kopter/Drohnen, davon max. 1 Gerät in der Luft / im Einsatz max. 1 Gerät max. 3 Geräte max. 5 Geräte max. 5 Geräte 

versicherte Geräte gewerblicher Tarif     

Versicherte Kopter/Drohnen, davon max. 1 Gerät in der Luft / im Einsatz max. 1 Gerät max. 1 Gerät max. 1 Gerät max. 1 Gerät 

Versicherte Kopter/Drohnen, davon max. 1 Gerät in der Luft / im Einsatz max. 1 Gerät 


 

max. 3 Geräte 


 

max. 5 Geräte 


 

max. 5 Geräte 

Leistungen für den privaten und gewerblichen Tarif 

Geltungsbereich weltweit, außer USA / US-Territorien und Kanada ✓ ✓ ✓ ✓ 

Flüge im kontrollierten Luftraum (im gesetzlichen Rahmen) ✓ ✓ ✓ ✓ 

maximales Startgewicht 25 kg ✓ ✓ ✓ ✓ 

mit und ohne Motor oder Treibsätze ✓ ✓ ✓ ✓ 

Flüge innerhalb und außerhalb eines Modellflugplatzes ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen ✓ ✓ ✓ ✓ 

Teilnahme an Wettbewerben ✓ ✓ ✓ ✓ 

Flüge innerhalb und außerhalb von Gebäuden ✓ ✓ ✓ ✓ 

Film-/Foto- und Videoaufnahmen  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Steuern des Kopters/der Drohne mit Smartphone und Tablet ✓ ✓ ✓ ✓ 

automatisiertes Fliegen (in Sichtweite, sofern jederzeit mit Hilfe der 
Funkfernsteuerung manuell und in Echtzeit in die Steuerung eingegriffen 
werden kann) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Kriegs- und Terrorrisiken (soweit Versicherungspflicht nach dem Recht der 
Europäischen Union oder deutschem Recht besteht) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Vermögensschäden 1 Mio. EUR³ 1 Mio. EUR³ 1 Mio. EUR³ 1 Mio. EUR³ 

Umweltschadenbasisversicherung (Selbstbehalt 1.000 EUR) 3 Mio. EUR³ 3 Mio. EUR³ 3 Mio. EUR³ 3 Mio. EUR³ 

Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bagatellgrenze für gewerbliche Einnahmen aus der privaten Nutzung der 
Kopter/Drohnen (Beitragsfrei mitversicherbar) 

3.000 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR 

Bausteine für den gewerblichen Tarif – sofern vereinbart –     

Vermögensschäden durch Foto-/ Filmaufnahmen bis 100.000 EUR 
(z.B. Persönlichkeits-, Namensrechts-, Urheberrechtsverletzung) 

-- 
 

  

BOS-Einsätze -- -- 
4
 

4
 

Lastentransporte ** ** ** ** 

Mitversicherung von Landwirtschaft und Rehkitzrettung     

Flottentarif bis 5 Geräte, davon max. 3 Geräte gleichzeitig in der Luft --    

Flottentarif 6 bis 10 Geräte, davon max. 3 Geräte gleichzeitig in der Luft -- ** ** ** 



 

 

 
 

 
Seite 7 von 38 
degenia 
Versicherungsdien
st AG | Brückes 
63-63 a | 55545 

degenia Versicherungsdienst AG | Brückes 63-63 a | 55545 Bad Kreuznach | Serviceline 0671 84003-0 | www.degenia.de 

✓  generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert 

²      pauschal für Schäden je Versicherungsfall  

³     pauschal für Schäden je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres;  

        die Ersatzleistung wird auf die Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden angerechnet 
4      gilt nicht für Einsätze von Berufsfeuerwehren, Polizei und des Militärs 

** Nur mit vorheriger individueller Prüfung 
    gegen Zuschlag versicherbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Seite 8 von 38 
degenia 
Versicherungsdien
st AG | Brückes 
63-63 a | 55545 

degenia Versicherungsdienst AG | Brückes 63-63 a | 55545 Bad Kreuznach | Serviceline 0671 84003-0 | www.degenia.de 

I Luftfahrt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (Luftfahrzeughalter, Luftfrachtführer) 
Allgemeine Bedingungen (LHB 2008) - Stand 04/2024 
 
 

 
Allgemeine Bedingungen (LHB 2008) 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Versichertes Risiko 
3 Mitversicherte Personen 
4 Leistungen der Versicherung  
5 Begrenzung der Leistungen 
6 Auslandsschäden und inländische Versicherungsfälle                

vor ausländischen Gerichten 
7 Ausschlüsse 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder  
                    einmaliger Beitrag 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

14 Dauer und Ende des Vertrages 
15 Wegfall des versicherten Risikos 
16 Kündigung nach Versicherungsfall 
17 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder   

Erlass von Rechtsvorschriften 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

18 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
19 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
20 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
21 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

Weitere Bestimmungen 

22 Abtretungsverbot 
23 Verjährung 
24 Meinungsverschiedenheiten, zuständiges Gericht 
25 Anzuwendendes Recht 
26 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

                Versicherungsschutz besteht im Rahmen des 
versicherten     Risikos 

 für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

              g es e tz l i ch er  H a f t p f l i ch tb es t im m u n g en  
p r iv a t re ch t l i c h e n  I n h a l t s  

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
 

2 Versichertes Risiko 
 

 Aus dem Antrag, dem Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen ergibt sich, für welche Risiken (Ziffer 2.1, 
2.2 und / oder 2.3) jeweils Versicherungsschutz 
besteht. 

 Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1 - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Gebrauch von Luftfahrzeugen wegen Schäden von 
Personen und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug 
befördert werden (Halter-Haftpflichtversicherung); 

2.2  - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht aus 
der aus Vertrag geschuldeten Beförderung oder der 
Mitnahme von Personen (außerhalb der 
Flugausbildung) und den Sachen, die sie an sich tragen 
oder mit sich führen sowie Reisegepäck und Luftfracht 

ohne Wertdeklaration (Luftfrachtführer-Haftpflicht-
Versicherung). 

 In der Luftfrachtführer-Haftpflicht-Versicherung wird 
der Versicherungsschutz erweitert auf die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen 

2.2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind, aus der 
verspäteten Beförderung von Fluggästen sowie 
Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertdeklaration, 

2.2.2  Schäden durch den Verlust von Reisegepäck und 
anderen Sachen, die der Fluggast an sich trägt oder 
mit sich führt, sowie Luftfracht ohne Wertdeklaration; 
hierauf finden die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung. Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, ist die Höchstersatzleistung aus der 
Deckungserweiterung nach Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 
begrenzt auf die gesetzlichen 
Mindestversicherungssummen nach dem Recht der 
Europäischen Union oder deutschem Recht. 

2.3  - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht als 
vertragsschließender Luftfrachtführer aus einer selbst 
veranstalteten Beförderung von Personen 
einschließlich Gepäck ohne Wertdeklaration 
(Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung). 

 
3 Mitversicherte Personen 

3.1  Der Versicherungsschutz umfasst auch die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht 

3.1.1  des Halters sowie aller Personen, die mit Wissen und 
Willen des Halters an der Führung und Bedienung der 
Luftfahrzeuge beteiligt sind, einschließlich der 
Personen, die berechtigt sind, die 
Fernsteuerungsanlage eines Flugmodells zu 
bedienen; 
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3.1.2   der Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers, 
soweit sie berechtigt Arbeiten oder Tätigkeiten an 
über diesen Vertrag versicherten Luftfahrzeugen 
vornehmen; 

3.1.3  der für den vertragsschließenden Luftfrachtführer 
tätigen Personen, mit Ausnahme des ausführenden 
Luftfrachtführers und dessen Leuten. 

3.2  Mitversicherte Personen können ihre Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag selbständig geltend 
machen. 

 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden 
Bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Der 
Versicherungsnehmer ist neben den mitversicherten 
Personen für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
4  Leistungen der Versicherung 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadensersatzverpflichtungen. 

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. Ist die 
Schadensersatzverpflichtung des 
Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des 

Versicherungsnehmers. 

4.3  Die Versicherung umfasst auch die mit Einverständnis 
des Versicherers aufgewendeten Kosten der 
Verteidigung in einem Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, das wegen einer Tat 
eingeleitet wurde, welche die Verantwortlichkeit des 
Versicherungsnehmers einem Dritten gegenüber zur 
Folge haben könnte. 

4.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein 
Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt. 

5  Begrenzung der Leistung 

5.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 

Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

5.2  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

- auf derselben Ursache oder 

-  auf gleichen Ursachen mit innerem, 
insbesondere sachlichem und zeitlichem 
Zusammenhang 

beruhen. 

5.3  Beseitigt der Versicherungsnehmer einen 
ersatzpflichtigen Schaden selbst, werden nur 
Selbstkosten ohne Gewinnanteil ersetzt 

5.4  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 

5.5  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche. 

5.6  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit 
ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 

5.7  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, 
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des 
Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen. 

 

6  Auslandsschäden und Versicherungsfälle vor 
ausländischen Gerichten 

6.1  Einschluss von Auslandsschäden 

 Für im Ausland vorkommende Versicherungsfälle gilt: 

6.1.1  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht nach 
jeweils geltendem Recht wegen im Ausland 
vorkommender Versicherungsfälle (siehe aber Ziffer 
6.1.2). 
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6.1.2  Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien 
oder Kanada besteht – abweichend von Ziffer 6.1.1 - 
Versicherungsschutz nur nach besonderer 
Vereinbarung. 

 Ist Versicherungsschutz für Versicherungsfälle in den 
USA, US-Territorien oder Kanada vereinbart, gilt 
zusätzlich: 

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden - abweichend von Ziffer 5.4 - als Leistungen 
auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

6.1.3  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben 
Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages. 

6.1.4  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten von Personen, die vom 
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder 
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut 
worden sind. 

6.1.5  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

6.2  Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten 

 Für Ansprüche aus Versicherungsfällen, die vor 
ausländischen Gerichten geltend gemacht werden, 
gilt: 

6.2.1  Versicherungsschutz für Ansprüche, die in den USA, 
US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden, 
besteht nur nach besonderer Vereinbarung. 

 Ist Versicherungsschutz für Ansprüche vereinbart, die 
in den USA, US-Territorien oder Kanada geltend 
gemacht werden, gilt zusätzlich: 

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden - abweichend von Ziffer 5.4 - als Leistungen 
auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 

6.2.2  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben 
Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages. 

6.2.3  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 

in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 

7  Ausschlüsse 

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind 
von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2  Haftpflichtansprüche, wenn sich bei Eintritt des 
Schadenereignisses das Luftfahrzeug nicht in einem 
Zustand befunden hat, der den gesetzlichen 
Bestimmungen und behördlichen Auflagen über das 
Halten und den Betrieb von Luftfahrzeugen 
entsprochen hat und/oder die behördlichen 
Genehmigungen, soweit erforderlich, nicht erteilt 
waren; 

7.3  Haftpflichtansprüche, wenn bei Eintritt des 
Schadenereignisses das Luftfahrtunternehmen, 
soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt 
war; 

7.4  Haftpflichtansprüche, wenn der/die Führer des 
Luftfahrzeugs bei Eintritt des Schadenereignisses 
nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, 
erforderlichen Berechtigungen oder 
Befähigungsnachweise hatten; 

7.5  Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages 
oder besonderer Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen; 

7.6  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die im 
Zusammenhang stehen 

7.6.1  mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. von 
radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und 
Gammastrahlen sowie Neutronen oder in 
Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie mit 
Laser- und Maserstrahlen, 

7.6.2  mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder 
Teilen davon; 

7.7  in der Halter-Haftpflichtversicherung 

7.7.1  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden 
nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in 
Anspruch genommen wird. 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche 
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU- 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden 
nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten. 

7.7.2  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung und aller sich daraus ergebenden 
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weiteren Schäden, Vibration, elektrische oder 
elektromagnetische Einflüsse. 

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden durch Feuer, Explosion, 
Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte 
Notsituation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, 
die einen ungewöhnlichen Flugzustand bewirkt. 

7.8  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
zusammenhängen mit Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, jeder Explosion einer Kriegswaffe unter 
Anwendung atomarer Kernspaltung und/oder 
Kernfusion oder sonstiger Strahlungseinwirkung 
sowie Streik, Aussperrung, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Arbeitsunruhen, Entführung und Terror- oder 
Sabotageakten; 

7.9  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der 
unrechtmäßigen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen 
oder die zusammenhängen mit Verfügungen von 
Hoher Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen 
Tätigkeit; 

7.10  Haftpflichtansprüche 

7.10.1  aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII 
handelt; 

7.10.2  des Versicherungsnehmers selbst oder der in 
Ziffer 7.11 benannten Personen gegen die 
mitversicherten Personen, 

7.10.3  zwischen mehreren Versicherungsnehmern 
desselben Versicherungsvertrages, ausgenommen 
Mitglieder von Haltergemeinschaften im Rahmen von 
Ziffer 2.2, 

7.10.4  des Halters, Eigentümers oder des verantwortlichen 
Luftfahrzeugführers gegen andere mitversicherte 
Personen, 

7.10.5  zwischen mehreren mitversicherten Personen 
desselben Versicherungsvertrages wegen 
Sachschäden, es sei denn wegen Schäden an 
Flugmodellen, 

7.11  Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer 

7.11.1  aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören. 

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und 
–kinder, Schwiegereltern und –kinder, Stiefeltern und 
–kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 
Pflegeeltern und –kinder (Personen, die durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind). 

7.11.2  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist; 

7.11.3  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Personen des 
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 

rechtsfähiger Verein ist, es sei denn, dass das 
Schadenereignis mit der jeweiligen Funktion nicht in 
ursächlichem Zusammenhang steht; 

7.11.4  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

7.11.5  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

7.11.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und 
Insolvenzverwaltern. 

 Zu Ziffer 7.10 und Ziffer 7.11: 

Die Ausschlüsse unter Ziffern 7.10 und 7.11.2 bis 
7.11.6 erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche 
aus Schadenfällen von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

7.12  Haftpflichtansprüche, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden durch Feuer, Explosion, 
Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte 
Notsituation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, 
die einen ungewöhnlichen Flugzustand bewirkt. 

7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um 
Schäden aus 

7.13.1  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten, 

7.13.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten, 

7.13.3 Störung des Zugangs zum elektronischen 
Datenaustausch, 

7.13.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder 
Informationen. 

7.14  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierung. 

 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

8  Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. 

 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu 
entrichten hat. 

 

9  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster 
oder einmaliger Beitrag 

9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts 
anderes vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig. 



 

 

 
 

 
Seite 12 von 38 
degenia 
Versicherungsdien
st AG | Brückes 
63-63 a | 55545 

degenia Versicherungsdienst AG | Brückes 63-63 a | 55545 Bad Kreuznach | Serviceline 0671 84003-0 | www.degenia.de 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. 

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern 
der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtfolge 
aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

9.3   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht 
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

 

10  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
Folgebeitrag 

10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig. 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 

10.3  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziffern 10.4 und 10.5 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht 
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3 darauf 
hingewiesen wurde. 

10.5  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn er den 
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat 

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 

Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 
12  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug ist. 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 

 
13  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit gesetzlich nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 

14  Dauer und Ende des Vertrages 

14.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen. 

14.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist. 

14.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
15  Wegfall des versicherten Risikos 

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, 
den er hätte erheben können, wenn die Versicherung 
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis 
erlangt. 

 
16  Kündigung nach Versicherungsfall 

16.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn 
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 - vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung 
geleistet wurde oder 

  - dem Versicherungsnehmer oder im Fall der 
Pflichtversicherung dem Versicherer eine Klage über 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 
spätestens einen Monat nach der 
Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

16.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 

wirksam. 

 

17  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

18  Vorvertragliche Anzeigenpflichten des 
Versicherungsnehmers 

18.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrenerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.  

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser 
den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

18.2  Rücktritt 

18.2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 
gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. 

18.2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

18.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein 
Versicherungsschutz. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.  

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

18.3  Kündigungsrecht 

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, weil die Verletzung einer 
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

18.4  Rückwirkende Vertragsanpassung 

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder 
kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

18.5  Ausübung der Rechte des Versicherers 

 Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 18.2 bis 
18.4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. 



 

 

 
 

 
Seite 14 von 38 
degenia 
Versicherungsdien
st AG | Brückes 
63-63 a | 55545 

degenia Versicherungsdienst AG | Brückes 63-63 a | 55545 Bad Kreuznach | Serviceline 0671 84003-0 | www.degenia.de 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 
18.2 bis 18.4 nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Der 
Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 18.2 bis 
18.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

18.6  Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

 

19  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
20  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

20.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche erhoben wurden. 

20.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, 
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und 
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des 
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

20.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch erhoben, ein 
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein 
Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen. 

20.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 
Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

20.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch    gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. 

 
21  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

21.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 

21.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 21.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 
Weitere Bestimmungen 

22  Abtretungsverbot 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine 
Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

23  Verjährung 

23.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

23.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die 
Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 

24  Meinungsverschiedenheiten, zuständiges Gericht 

 Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Versicherungsnehmer und dem Versicherer auf, kann 
sich der Versicherungsnehmer jederzeit an die 
Beschwerdestelle des Versicherers wenden: 
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 Alte Leipziger Versicherung AG  
 Servicebeauftragter des Vorstandes 
 Alte Leipziger-Platz 1 
 61440 Oberursel 
 E-Mail: servicebeauftragter@alte-leipziger.de 
 
 Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer 

insbesondere folgende weitere 
Beschwerdemöglichkeiten zu: 

 
24.1 Versicherungsombudsmann 

 Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen 
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in 
verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 

 Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten 
kann sich der Versicherungsnehmer an den 
Ombudsmann für Versicherungen wenden. 

 Versicherungsombudsmann e.V. 
 Postfach 080632 
 10006 Berlin 
 Telefon: 0800 3696000 
 E-Mail: 
 beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

 Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine 
unabhängige und kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen. Versicherungsnehmer, die diesen 
Vertrag online (z. B. über eine Webseite oder per E-
Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer 
Beschwerde auch online an die Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre 
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

24.2 Versicherungsaufsicht 

 Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung 
des Versicherers nicht zufrieden ist oder 
Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich auch an 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wenden. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 

 Sektor Versicherungsaufsicht 
 Graurheindorfer Straße 108 
 53117 Bonn 
 Telefon: 0800 2 100 500 
 E-Mail: poststelle@bafin.de 
 Internet:  https://www.bafin.de  

 Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

24.3 Rechtsweg 

 Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

24.3.1.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.  

24.3.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

24.3.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

 
25  Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

26  Anzeigen, Willenserklärungen, 
Anschriftenänderungen 

26.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Geschäftsstelle gerichtet werden. 

26.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

26.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen der Ziffer 26.2 entsprechende 
Anwendung:

  

mailto:servicebeauftragter@alte-leipziger.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
https://www.bafin.de/
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II Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
– Stand 04/2024 
  

Alle Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen finden auch für die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen 
entsprechende Anwendung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

 

              1  Allgemeine Bestimmungen 

              1.1           Umfang des Versicherungsschutzes 

 Versichert ist im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der Nutzung von den im 
Versicherungsschein aufgeführten unbemannten 
Luftfahrzeugen.  

 1.2 Versicherungssummen 

  Soweit im Versicherungsschein nicht anders vereinbart ist, 
beträgt die Versicherungssumme: 

   1.500.000 EUR pauschal für Personen-, Sach-, und 
Vermögensschäden je Schadenereignis und bildet die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 

2  Mitversicherte Risiken 

Mitversichert ist im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus 

• der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen; 

• der Teilnahme an Wettbewerben; 

• Flügen außerhalb von Modellflugplätzen; 

• dem autonomen Einsatz, solange sich das 
unbemannte                                    Luftfahrzeug im 
Sichtbereich des Luftfahrzeugfernpiloten befindet. 
Der Fernpilot muss jederzeit mit Hilfe des 
Steuergerätes und in Echtzeit in das Fluggeschehen 
dem eingreifen können; 

• Steuern des unbemannten Luftfahrzeugs mit 
Smartphone und Tablet; 

• der Durchführung von Indoor-Flügen. 

 

3  Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für 

• den Betrieb im Rahmen polizeilicher oder 
militärischer Einsätze sowie für den Einsatz mit 
Waffe/n oder als Waffe; 

• Ansprüche wegen der Verletzung von Persönlichkeits, 
Namens- oder Urheberrechten, gewerblichen 
Schutzrechten, Datenschutzrechten sowie wegen 
Vermögensschäden aus Eigentumsverletzungen, die 
nicht durch einen Sachschaden entstanden sind; 

 

• Schäden an dem unbemannten Luftfahrzeug selbst. 

 

4  Deckungserweiterungen 

4.1 Vermögensschäden durch Absturz oder Notlandung 

4.1.1  Mitversichert ist in Ergänzung zu Ziffer 1 der Luftfahrt-
Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für 
Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer (LHB 2008) – 
Fassung April 2024 - die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden Dritter aus einem Schadenereignis, das 
durch Absturz oder Notlandung des versicherten 
unbemannten Luftfahrzeugs eingetreten ist. 

4.1.2     Versicherungssumme 

Es gilt die im Versicherungsschein vereinbarte 
Versicherungssumme. Diese Versicherungssumme gilt je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres im Rahmen der vertraglichen 
Versicherungssummen. 

Die Anrechnung auf die vertraglich vereinbarte 
Versicherungssumme sowie die Jahresmaximierung gilt 
auch, sofern es sich bei der vertraglich vereinbarten 
Versicherungssumme ganz oder teilweise um eine 
Pflichtversicherungssumme handelt. Dabei sind die 
Pflichtversicherungsansprüche vorrangig zu befriedigen. 

4.1.3 Ausschlüsse 

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

• aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

• aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften oder aus sonstiger 
Pflichtverletzung; 

• wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

 
4.2 Krieg- und Terrorrisiken 

4.2.1 Besteht Versicherungspflicht nach dem Recht der 
Europäischem Union oder deutschem Recht, wird der 
Versicherungsschutz abweichend zu den Ziffern 7.8 und 7.9 
der Luftfahrt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für 
Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer (LHB 2008) – 
Fassung April 2024 - erweitert auf Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die verursacht werden durch 

• Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen, andere 
feindselige Handlungen, Streik, Aussperrung, Aufruhr, 

1  Allgemeine Bestimmungen     4.5     Vermögensschäden durch Foto- / Filmaufnahmen mit        
2  Mitversicherte Risiken                 unbemannten Luftfahrzeugen   
3          Ausschlüsse       4.6     BOS-Flüge 
4  Deckungserweiterungen      4.7     Lastentransporte 
4.1  Vermögensschäden durch Absturz oder Notlandung  5         Update-Garantie (Innovationsklausel)  
4.2  Krieg-/Terrorrisiken      6         Kündigung bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 
4.3  Mit dem unbemannten Luftfahrzeug hergestellte / gelieferte 7         Obliegenheiten    
  Erzeugnisse oder ausgeführte Arbeiten oder damit erbrachte 
  sonstige Leistungen 
4.4      Bagatellgrenze bei privater Nutzung des unbemannten   

Luftfahrzeugs 
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innere Unruhen, Arbeitsunruhen, Entführung, Terror- 
oder Sabotageakte; 

• die unrechtmäßige Inbesitznahme von unbemannten 
Luftfahrzeugen, Verfügungen von Hoher Hand oder 
jede sonstige hoheitliche Tätigkeit. 

4.2.2 Versicherungssumme 

   Die Höchstersatzleistung ist begrenzt auf die 
Mindestversicherungssummen nach dem Recht der 
Europäischen Union oder deutschem Recht.   

   Ersatzleistungen aus dieser Deckungserweiterung werden 
auf die Versicherungssummen für die 
Haftpflichtversicherung für unbemannte Luftfahrzeuge 
angerechnet. 

4.2.3  Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes 

   Der Versicherungsschutz für diese Deckungserweiterung 
endet automatisch  

• wenn die Pflicht zur Versicherung entfällt; 

• bei Kriegsausbruch zwischen zwei oder mehreren der 
folgenden Staaten: 

• Frankreich, Volksrepublik China, Russische 
Föderation, Großbritannien, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Demokratische Volksrepublik Nordkorea, 
Taiwan, Republik Korea (Südkorea), Kanada; 

• bei Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung 
atomarer Kernspaltung und/oder Kernfusion oder 
sonstiger Strahlungseinwirkung; 

• bei Beschlagnahme des versicherten unbemannten 
Luftfahrzeugs. Befindet sich das versicherte 
unbemannte Luftfahrzeug in dem Zeitpunkt, in dem 
die Voraussetzungen der automatischen Beendigung 
des Versicherungsschutzes eintreten, in der Luft, so 
endet der Versicherungsschutz erst, wenn das 
unbemannte Luftfahrzeug gelandet ist. 
 

4.2.4   Kündigung 

4.2.4.1  Nach Explosion einer Kriegswaffe im Sinne der Ziffer 4.2.3
 der Deckungserweiterung auf Kriegs- und Terrorrisiken
 kann der Versicherer den Versicherungsschutz ganz oder    
zum Teil mit einer Frist von 48 Stunden in Schriftform 
kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 Uhr GMT des Tages, 
an dem die Erklärung des Versicherers dem 
Versicherungsnehmer zugegangen ist. 

4.2.4.2  Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können die 
Deckungserweiterung auf Kriegs- und Terrorrisiken (Ziffer 
4.2.1) jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen in Textform 
kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 Uhr GMT des Tages, 
an dem die Erklärung des Versicherers dem 
Versicherungsnehmer zugegangen ist. 

 

4.3  Mit dem unbemannten Luftfahrzeug 
hergestellte/gelieferte Erzeugnisse oder ausgeführte 
Arbeiten oder damit erbrachte sonstige Leistungen 

Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Schäden, die 
durch vom Versicherungsnehmer mit dem unbemannten 
Luftfahrzeug hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse 
oder durch mit dem unbemannten Luftfahrzeug 
ausgeführten Arbeiten oder damit erbrachten, sonstigen 
Leistungen entstehen, besteht nur, wenn und soweit der 
Schaden durch Unfall beim Betrieb des unbemannten 
Luftfahrzeugs verursacht wurde. 

  

4.4 Bagatellgrenze bei privater Nutzung des unbemannten 
Luftfahrzeugs 

Wird durch die private Nutzung des unbemannten 
Luftfahrzeugs eine Einnahme erzielt (z. B. durch den 
Verkauf von Luftbildern), so gilt dies bis zu einer jährlichen 
Einnahme von 3.000 EUR als mitversichert. 

4.5  Vermögensschäden durch Foto-/Filmaufnahmen mit 
unbemanntem Luftfahrzeug – sofern vereinbart - 

4.5.1 Sofern ausdrücklich vereinbart und im Versicherungsschein 
dokumentiert, besteht Versicherungsschutz abweichend zu 
Ziffer 3 dieser Bedingungen (Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für 
unbemannte Luftfahrzeuge – degenia – Fassung April 2024) 
und in Erweiterung zu Ziffer 1 der Luftfahrt-
Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für 
Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer (LHB 2008) -  
Fassung April 2024 -  für die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts für die unter Ziffer 4.4.2 folgend 
abschließend benannten Vermögensschäden, die sich aus 
der Publikation von Foto- oder Filmaufnahmen ergeben. 

   Vermögensschäden sind Schäden, die weder 
Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder 
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch 
Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) 
sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten. 

4.5.2 Versicherte Vermögensschäden 

4.5.2.1  Versichert sind Ansprüche des Rechteinhabers gegen den      
Versicherungsnehmer oder gegen die versicherte Person 
wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten, Namensrechten, Urheberrechten 
oder Datenschutzrechten sowie Markenrechten, die 
dadurch entsteht, 

• dass der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person eine Foto-/Filmaufnahme mit einem 
unbemannten Luftfahrzeug erstellt hat oder 

• dass der Versicherungsnehmer diese Aufnahme an 
Dritte weitergegeben hat oder 

• dass der Versicherungsnehmer diese Aufnahme 
selbst verwertet oder selbst öffentlich 
wiedergegeben hat. 
 

4.5.2.2 Mitversichert sind auch gegen den Versicherungsnehmer 
gerichtete Regressansprüche seines Auftraggebers aus 
gegen den Auftraggeber gerichteten Ansprüchen des 
Rechteinhabers wegen Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Namensrechten, 
Urheberrechten oder Datenschutzrechten sowie 
Markenrechten, die dadurch entsteht, 

• dass der Versicherungsnehmer eine Foto-
/Filmaufnahme mit einem unbemannten 
Luftfahrzeug erstellt und/oder eine solche Aufnahme 
an den Auftraggeber weitergegeben hat, sofern die 
Rechtsverletzung durch den Versicherungsnehmer 
schuldhaft begangen wurde und der Auftraggeber 
dessen Aufnahme als vertragsgerecht abgenommen 
hat oder 

• dass der Auftraggeber des Versicherungsnehmers die 
Aufnahme verwertet oder öffentlich wiedergegeben 
hat, sofern die Rechtsverletzung bereits in der 
ursprünglichen Aufnahme des Versicherungsnehmers 
angelegt war, der Versicherungsnehmer durch 
Weitergabe dieser Aufnahme grob fahrlässig eine 
Vertragsverletzung begangen hat und der 
Auftraggeber dessen Aufnahme als vertragsgerecht 
abgenommen hat. 
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4.5.3  Versicherungssumme 

   Die Ersatzleistung beträgt 100.000 EUR je Versicherungsfall 
und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
im Rahmen der vertraglichen Versicherungssummen. 

   Die Anrechnung auf die vertraglich vereinbarte 
Versicherungssumme sowie die Jahresmaximierung gelten 
auch, sofern es sich bei der vertraglich vereinbarten 
Versicherungssumme ganz oder teilweise um eine 
Pflichtversicherungssumme handelt. Dabei sind die 
Pflichtversicherungsansprüche vorrangig zu befriedigen. 

   Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus 
anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden 
kann, gehen diese Ansprüche den Ansprüchen aus diesem 
Versicherungsvertrag vor. 

4.5.4 Ausschlüsse 

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

• aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

• wegen vorsätzlicher Schadensverursachung oder aus 
sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung oder aus 
wissentlichem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften; 

• wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

• wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 
ein Mitversicherter durch ein bewusst gesetz-, 
vorschrifts- oder sonst pflichtwidriges Verhalten 
verursacht hat; 

• auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadensersatz statt der Leistung; 

• wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen; 

• soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
hinausgehen; 

• aus der Überschreitung von Voranschlägen und 
Krediten; 

• aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, 
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

• im Zusammenhang mit der Verletzung von 
Schweigepflicht- oder 
Geheimhaltungsvereinbarungen, insbesondere der 
unbefugten Weitergabe von Informationen über 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen; 

 von Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
durch Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder 
Kapitalbeteiligung verbunden sind; 

• wegen Ersatz vergeblicher Aufwendungen im 
Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung (z. 
B. vergebliche Investitionen); 

• aus dem technischen Versagen von 
Datenverarbeitungsanlagen sowie Vorrichtungen zur 
sicheren Aufbewahrung, zum sicheren Transport oder 
zur sicheren Vernichtung von Daten; 

• wegen des Ausfalls der Nutzung des 
Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens 
des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

• wegen Schäden, die der Träger eines 
Publikationsmittels unmittelbar erleidet; 

• wegen Schäden bei einer Tätigkeit für öffentliche oder 
private Pressestellen sowie im Public relation-
Bereich; 

• wegen Schäden aus einer Tätigkeit im Bereich 

Sensations-/Boulevard-Journalismus; 

• die sich aus Geldstrafen, Geldbußen oder 
Entschädigungen mit Strafcharakter (z.B. punitive 
oder exemplary damages) ergeben; 

 des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten 
Personen gegeneinander. 

  

 4.6 BOS-Einsätze – sofern vereinbart 
 

4.6.1 Sofern ausdrücklich vereinbart und im Versicherungsschein 
dokumentiert, besteht Versicherungsschutz für die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem gewerbsmäßigen Betrieb 
von Flügen mit dem unbemannten Luftfahrzeug für 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS-Flüge) gemäß § 21k LuftVO.  

 
Zu den BOS zählen staatliche und nichtstaatliche Akteure, 
die spezifische Aufgaben zur Bewahrung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung wahrnehmen. Hierzu zählen die Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk (THW), die Bundeszollverwaltung, 
die Rettungsdienste, die Katastrophen- und 
Zivilschutzbehörden von Bund und Ländern einschließlich 
der mitwirkenden Hilfsorganisationen, sowie die mit 
Sicherheits- und Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten 
Behörden und Dienststellen.  

 
 4.6.2 Ausschlüsse 
 

Kein Versicherungsschutz besteht für 
 

• den Betrieb des unbemannten Luftfahrzeugs im 
Rahmen polizeilicher und militärischer Einsätze sowie 
Einsätze für Berufsfeuerwehren; 

• den Einsatz des unbemannten Luftfahrzeugs mit oder 
als Waffe; 

• Ansprüche wegen der Verletzung von Persönlichkeits-
, Namens- oder Urheberrechten, gewerblichen 
Schutzrechten, Datenschutzrechten sowie wegen 
Vermögensschäden aus Eigentumsverletzungen, die 
nicht durch einen Sachschaden entstanden sind; 

• Schäden an dem unbemannten Luftfahrzeug selbst. 
 

4.7 Lastentransporte – sofern vereinbart 
 

4.7.1 Sofern ausdrücklich vereinbart und im Versicherungsschein 
dokumentiert, besteht Versicherungsschutz für Schäden, 
die durch einen mit dem unbemannten Luftfahrzeug 
durchgeführten Lastentransport entstanden sind. 

 
4.7.2 Ausschlüsse  

 
Kein Versicherungsschutz besteht für 

 

• den Betrieb des unbemannten Luftfahrzeugs im 
Rahmen polizeilicher und militärischer Einsätze; 

• den Einsatz des unbemannten Luftfahrzeugs mit oder 
als Waffe; 

• Ansprüche wegen der Verletzung von Persönlichkeits-
, Namens- oder Urheberrechten, gewerblichen 
Schutzrechten, Datenschutzrechten sowie wegen 
Vermögensschäden aus Eigentumsverletzungen, die 
nicht durch einen Sachschaden entstanden sind; 

• die Durchführung von Lebendtransporten; 

• Schäden an dem unbemannten Luftfahrzeug sowie 
dem Ladegut selbst. 

 
5   Update-Garantie (Innovationsklausel) 

 Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass zu diesem 
Zeitpunkt bei der ALTE LEIPZIGER - während der 
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Vertragsdauer - weiterentwickelte Vertragsbedingungen 
als die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Vertragsbedingungen für den Versicherungsnehmer zum 
Vorteil sind, wird die ALTE LEIPZIGER nach diesem aktuellen 
Nachfolgeprodukt regulieren. 

  Diese Regelung gilt jedoch nicht, wenn 

• es sich um einen prämienpflichtigen Zusatzbaustein 
zum Produkt oder eine prämienpflichtige 
Produkterweiterung handeln sollte, die bisher nicht 
Gegenstand des Vertrages waren; 

• der in Rede stehende Sachverhalt Gegenstand einer 
Vertragssanierung oder eines Ausschlusses war. 

 

Wurde dem Versicherungsnehmer während der 
Vertragsdauer eine Umstellung auf ein Nachfolgeprodukt 
bei der ALTE LEIPZIGER gegen Prämienzuschlag angeboten 
und wurde dieses Angebot von ihm innerhalb eines Monats 
abgelehnt oder nicht angenommen, so gilt die Update-
Garantie mit der Ablehnung automatisch auch für künftige 
Fälle gestrichen. 

 
6   Kündigung bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 

 Bei einer endgültigen Verlegung des Sitzes oder Wohnsitzes 
ins Ausland wird das Versicherungsverhältnis spätestens 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode durch den 
Versicherer gekündigt. 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang bei der degenia 
Versicherungsdienst AG wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

 Eine Kündigung der degenia Versicherungsdienst AG wird 
einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 

7   Obliegenheiten 

  Obliegenheiten  

 Ergänzend zu §§ 18 bis 21 der Luftfahrt-
Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für 
Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer (LHB 2008) – 
Fassung April 2024 - trifft den Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit, alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen 
einzuhalten. Die Rechtsfolgen der Verletzung von 
Obliegenheiten richten sich nach § 21 der LHB 2008 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
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III Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Ökoschutz-Basisversicherung - Stand 12/2019 

 
Alle Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen finden auch für die Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen entsprechende Anwendung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. 

I. ÖSV-Basisversicherung 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung 
2 Risikobegrenzung 
3 Betriebsstörung 
4 Leistungen der Versicherung 
5 Versicherte Kosten 
6 Erhöhungen und Erweiterungen 
7 Neue Risiken 
8 Versicherungsfall 
9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
10 Nicht versicherte Tatbestände 
11 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklau-

sel/Selbstbehalt 
12 Nachhaftung 
13 Versicherungsfälle im Ausland 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

14 Beginn des Versicherungsschutzes 
15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 

Beitrag 
16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
18 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
19 Beitragsregulierung 
20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

21 Dauer und Ende des Vertrages 
22 Wegfall des versicherten Risikos 
23 Kündigung nach Versicherungsfall 
24 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
25 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 

von Rechtsvorschriften 
26 Mehrfachversicherung 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

27 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
28 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
29 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens 

und nach Eintritt eines solchen 
30 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

Weitere Bestimmungen 

31 Mitversicherte Personen 
32 Abtretungsverbot 
33 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
34 Verjährung 
35 Zuständiges Gericht 
36 Anzuwendendes Recht 

II. ÖSV-Zusatzbaustein 1 

III. ÖSV-Zusatzbaustein 2

 

  I ÖSV-Basisversicherung 

 

  Umfang des Versicherungsschutzes 

 

  1 Gegenstand der Versicherung 

1.1  Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß 
Umweltschadensgesetz zur Sanierung von 
Umweltschäden. Umweltschaden ist eine 

• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

• Schädigung der Gewässer, 

• Schädigung des Bodens. 

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem 
sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für 
Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten 
Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch 
genommen wird. 

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch 
solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten 
Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für  

 

derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Be-
triebs-, Berufs- oder Umwelthaftpflichtversicherung 
vereinbart werden. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende 
Risiken und Tätigkeiten: 

 1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen 
oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die 
Ziffer 2.1 bis 2.5 fallen, 

 1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht 
von Ziffer 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

 1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß 
Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige 
Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

 Versicherungsschutz wird auch gewährt, soweit durch  

den Versicherungsnehmer die Inbetriebnahme einer 
Umweltanlage zum Zwecke der Übergabe an bzw. 
Abnahme durch den Auftraggeber erfolgt (Probebetrieb). 

 1.1.4 Abweichend von Ziffer 2.1 ist mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von 

• Heizöl, Benzin, Diesel (keine Altöle), ohne 
ausdrückliche Vereinbarung bis zu einer 
Gesamtlagermenge von 15.000 Liter je 
Betriebsstätte. 

Dies gilt auch für Betriebsmittel in Maschinen, 
maschinellen Einrichtungen und Kfz. 

• Kleingebinden bis 250 Litern/Kilogramm je 
Einzelgebinde, sofern die Gesamtlagermenge aller 
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Einzelgebinde eine Gesamtmenge von 
2.000 Litern/Kilogramm nicht übersteigt, 

 sofern es sich hierbei nicht um UmweltHG-Anlagen 
gemäß Ziffer 2.2 und 2.5 oder sonstige 
deklarierungspflichtige Anlagen gemäß Ziffer 2.3 oder 
Bestandteile dieser genannten Anlagen handelt. 

 Die Kleingebinderegelung findet keine Anwendung für 
Stoffe, für die über den Baustein „WHG-Anlagen“ 
besonderer Versicherungsschutz vereinbart wurde. 

 1.1.5 In Ergänzung zu den Ziffern 1.1.1 bis 1.1.4 gelten jeweils 
nachfolgenden Umweltanlagen als mitversichert  

• Lageranlagen für leichtes, mittleres und schweres 
Heizöl, Diesel, Benzin im Umfang des in der 
Umwelthaftpflichtversicherung vereinbarten 
Fassungsvermögens auf Betriebsgrundstücken und 
Baustellen. 

• Lagerung von Flüssiggasen in bauartzugelassenen 
Behältnissen mit einem Gesamtfassungsvermögen 
von unter 3 t. 

 Gilt im Rahmen der Umwelthaftpflichtversicherung keine 
der vorgenannten Lageranlagen als mitversichert, 
entfällt die Mitversicherung im Rahmen der Ökoschutz-
Basisversicherung. 

• für Ärzte 
- Amalgamabscheider innerhalb der 
Praxisräume; 

• für Gaststätten-/Beherbergungsbetriebe 
- Fettabscheider; 

• für Kfz-Dienstleistungsbetriebe 
- Ölabscheider; 

• für landwirtschaftliche Betriebe 
- aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos 
sowie von Jauche und Gülle, wenn das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 
Behälter 1,25 Mio. Liter nicht übersteigt, sofern 
die Lagerung in geschlossenen Behältern oder 
Gruben – nicht jedoch in Lagunen – auf dem 
Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im 
versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb angefallen sind; 

- aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern 
diese in Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück 
erfolgt und der Dung im versicherten land- 
und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen 
ist; 

- aus der Lagerung von Mineralölen und 
Pflanzenölmethylesther (Biodiesel) auf dem 
Betriebsgrundstück, sofern das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Behälter 15000 Liter 
nicht übersteigt und die Mineralöle sowie 
Pflanzenölmethylesther (Biodiesel) überwiegend 
für den versicherten land- und/oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind; 

- aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und 
Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang mit 
dem versicherten land- und/ 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die 
Anlage nicht nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen der Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht unterliegt; 

- aus der Lagerung sonstiger 
umweltgefährdender Stoffe auf dem 
Betriebsgrundstück, sofern die Gesamtlagermenge 

2000 Liter nicht übersteigt, das Fassungsvermögen 
des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 Liter 
beträgt und diese Stoffe überwiegend für den 
versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb bestimmt sind. 

 1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 

 1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
und solcher Personen, die er zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines 
Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft. 

 1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für 
den Versicherungsnehmer verursachen. 

 1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem 
Gebrauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen 
Kfz: 

• Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren; 

• Kfz mit nicht mehr als 6 km/h 
Höchstgeschwindigkeit; 

selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Hub- und 
Gabelstapler mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Arbeits-
maschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und 
ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur 
Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und 
geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der 
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 

 2  Risikobegrenzung 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Umweltschäden, sofern nicht ausdrücklich in Ziffer 1.1.1 
– 1.1.5 mitversichert, aus 

 2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen), sofern es sich nicht um Anlagen gemäß 
Ziffer 1.1.4 handelt. 

 2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum UHG (UHG-Anlagen). 

 2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit 
es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sons-
tige deklarierungspflichtige Anlagen). 

 2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 
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oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die 
physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den 
Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko). 

 2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum UHG (UHG-Anlagen). 

 

 3  Betriebsstörung 

 3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für 
Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen 
und unfallartigen, während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebes des 
Versicherungsnehmers oder des Dritten sind 
(Betriebsstörung). 

 3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im 
Rahmen der Ziffer 1.1.2 Versicherungsschutz für 
Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.1.1 
für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im 
Sinne von Ziffer 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in 
den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn 
der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 

 

 4  Leistungen der Versicherung  

 4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- 
und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der 
Behörde oder einem sonstigen Dritten. 

 Berechtigt sind Sanierungs- und 
Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden 
ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des 
Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

 4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder der Abwehr 
unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde 
oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über 
Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 

Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt 
das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers. 

 4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter 
den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und 
Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs-
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 

 5  Versicherte Kosten 

 Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten 
Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich 
notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, 
Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten 

 5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässern 

 5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten 
natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten 
Funktionen ganz oder annähernd in den 
Ausgangszustand zurückversetzen; 

 5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der 
Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre 
Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung 
der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen führt; 

 5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die 
Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste 
natürlicher Ressourcen und/ 
oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des 
Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die 
primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. 
„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf 
zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen 
Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche 
Ressourcen nicht erfüllen können, solange die 
Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden 
Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 

 Die Höchstersatzleistung für diese Kosten beträgt 20 % 
der im Versicherungsschein vereinbarten Ver-
sicherungssumme und bildet gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest 
sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe 
beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert 
werden, so dass der geschädigte Boden unter 
Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung 
gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen 
zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr 
darstellt. 

 5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für 
Umweltschäden, die auf Grundstücken des 
Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 10.1 oder am 
Grundwasser gemäß Ziffer 10.2 eintreten, sind nur nach 
besonderer Vereinbarung versichert. 
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 6  Erhöhungen und Erweiterungen 

 6.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1, bis Ziffer 1.1.3 umfasst der 
Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen 
der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem 
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

 6.2 Für Risiken der Ziffer 1.1.4 besteht kein 
Versicherungsschutz bei Überschreiten der genannten 
Mengen je Behältnis und/oder der Gesamtlagermenge je 
Betriebsgrundstück. 

 6.3 Für Risiken der Ziffer 1.1.5 besteht kein 
Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. 
Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige 
Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 
Ziffer 1.1.5 versicherten Risiken. 

 6.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, 
soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der 
Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum 
Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag 
jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 25 
kündigen. 

 

 7  Neue Risiken 

 7.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.5, die nach 
Abschluss des Vertrages neu entstehen, besteht 
Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis 
zur Höhe gemäß Ziffer 7.1.3. 

 7.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 
Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 7.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 7.1.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 7.1.2 auf 
den Gesamtbetrag von 20 % der vereinbarten 
Versicherungssumme begrenzt und bildet gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 7.1.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß 
Ziffer 7.1 gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2)  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen; 

(3)  die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen 
Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

 7.2 Für Risiken gemäß Ziffer 2.1 – 2.5, die nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der 
Versicherungsschutz besonderer Vereinbarung. 

 

 8  Versicherungsfall 

 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung 
des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, 
die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der 
Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht 
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder 
Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme 
von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

 

 9  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein 
Versicherungsfall eingetreten ist, 

(1)  für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer 
Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer 
oder Dritten - in den Fällen der Ziffer 3.2 auch 
nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen 
einer Betriebsstörung; 

(2)  für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer 
behördlichen Anordnung ohne Vorliegen einer 
Betriebsstörung; 

(3)  für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten; 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 
versichert des Dritten gemäß (1) bis (3) - für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst 
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die 
Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche 
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung 
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

 9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder 
behördlichen Anordnungen im Sinne von Ziffer 9.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 
Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im 
Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt 
werden. 

 9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung 
unverzüglich anzuzeigen und 

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv 
geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 
Schadenumfang zu mindern und 

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 
gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

   oder 

 9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen. 
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 9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 9 
vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer 
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen hinausgehender 
Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

 9.5 Die Höchstersatzleistung für diese Aufwendungen 
beträgt 20 % der im Versicherungsschein vereinbarten 
Versicherungssumme und bildet gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem 
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten 
Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall 
maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei 
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen 
der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren 
Versicherungsjahres die Ersatzleistung für 
Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

 9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer 9.1 
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, 
Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, 
geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; 
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Umweltschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des 
Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung 
nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 

 10 Nicht versicherte Tatbestände 

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von 
Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer 
haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 
darstellen, 

 10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch 
verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, 
soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder 
natürliche Lebensräume handelt.  

 10.2 am Grundwasser. 

 10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

 10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 
sind. 

 10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses 
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

 10.6 die im Ausland eintreten. 

 10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, 
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 
durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer 
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche 
Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 

 10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

 10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder 
Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese 
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt 
gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke 
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers 
stehen. 

 10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 10.11 die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

• Bestandteile aus GVO enthalten 

• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche 
behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder 
unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht 
im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt 
ist. 

 10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder 
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 

 10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 
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 Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, 
Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine 
abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser 
Ausschluss insoweit nicht. 

 10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen 
werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 

• der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren; 

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 

 10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen. 

 10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik 
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige 
Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

 10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetz. 

 10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
 beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben 

 10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die  

  Personen richten, die den Schaden vorsätzlich 

 

 

  _____________________________________ 

  1 bzw. gewerbliche Haus- und Grundbesitzer- sowie Bauherren-

Haftpflichtversicherung 

   herbeigeführt haben. 

 10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben 

 10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund 
vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die 
gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers 
hinausgehen. 

 10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 

 

 11 Versicherungssumme / Maximierung / 
Serienschadenklausel / Selbstbehalt 

 11.1 Die Versicherungssumme entspricht der Höhe der 
vertraglich vereinbarten Versicherungssumme. Diese 
Versicherungssumme bildet gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 
angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 
jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
oder ersatzpflichtigen Personen erstreckt. Sämtliche 
Kosten gemäß Ziffer 5 werden auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle 

• dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 

• mehrere unmittelbar auf derselben Ursache 
beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, 

• mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen 
beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn 
zwischen 

• den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 
oder 

• die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen 
Mängeln 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

 11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem 
Versicherungsfall von den gemäß Ziffer 5 und Ziffer 9 
versicherten Kosten 10 %, mindestens 250 EUR, 
höchstens 2.500 EUR, selbst zu tragen. Der Versicherer 
ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme verpflichtet. 

 11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
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an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer 5 
und Zinsen nicht aufzukommen. 

 11.5 Kumulklausel 

 11.5.1 Beruhen mehrere Versicherungsfälle auf derselben 
Ursache und besteht für einen Teil (oder mehrere) dieser 
Versicherungsfälle Versicherungsschutz über die 
Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung1 (Baustein A) 
und/oder über einen anderen Teil (oder mehrere) über 
die Umwelthaftpflichtversicherung (Baustein B) 
und/oder für einen weiteren Teil oder mehrere) über die 
Ökoschutzversicherung (Baustein C), so liegt ein 
Kumulfall vor, wenn mindestens zwei dieser Bausteine 
betroffen sind. 

 11.5.2 Im Kumulfall besteht für jeden dieser Versicherungsfälle 
Versicherungsschutz nur im Rahmen der für den 
jeweiligen Baustein vereinbarten Versicherungssummen 
unter Berücksichtigung einer Gesamtleistung des 
Versicherers für derartige Kumulfälle von höchstens 
12.000.000 EUR. 

 11.5.3 Im Kumulfall gelten die Versicherungsfälle als in dem 
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall 
eingetreten ist. 

 11.5.4 Ist für den Versicherungsfall sowohl in der Betriebs-
/Berufshaftpflichtversicherung, der 
Umwelthaftpflichtversicherung als auch in der Öko-
schutzversicherung ein Selbstbehalt vereinbart, kommt 
im Kumulfall der höchste der Selbstbehalte zur 
Anwendung. Ist nur für einen Baustein ein Selbstbehalt 
vereinbart, kommt dieser zur Anwendung. 

 11.5.5 Die vorstehenden Regelungen finden auch Anwendung, 
sofern für die Umwelthaftpflichtversicherung bzw. 
Ökoschutzversicherung eigenständige Verträge 
bestehen. 

 

 12 Nachhaftung 

 12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des 
vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten 
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des 
Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungs-
schutz für solche Umweltschäden weiter, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 
zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe: 

• Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 
3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses angerechnet. 

• Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
Versicherungsjahres, in dem das 
Versicherungsverhältnis endet. 

 12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall 
entsprechend, dass während der Laufzeit des 
Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko 
teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den 
Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist. 

 

 
 

 13 Versicherungsfälle im Ausland  

 13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende 
Versicherungsfälle, 

• die auf den Betrieb einer im Inland belegenen 
Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne von 
Ziffer 1.1.1 bis 1.1.5 zurückzuführen sind. Dies gilt 
für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.1.2 und 1.1.3 
nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse 
nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der 
Teilnahme an Ausstellungen und Messen, gemäß 
Ziffer 1.1.1. 

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von 
Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

 13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind 
versichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im 
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

 13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 oder 
Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 1.1.2 zurückzuführen 
sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

 13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 
Ziffer 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten 
im Ausland erfolgen; 

 13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, 
Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten 
gemäß Ziffer 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn diese 
Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

 13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im 
Ausland belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dergleichen. 

 13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 

 Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

 

  14 Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der 
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 15.1 zahlt. Der in 
Rechnung gestellte Beitrag enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat. 
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 15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 
einmaliger Beitrag 

 15.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. 

 15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst 
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags 
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 
gemacht hat. 

 15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

 16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  

 16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig. 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziffer 16.3 und 16.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf 
hingewiesen wurde. 

 16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 

Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der 
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz. 

 

 17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung  

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 

 18 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 
Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 

 

 19 Beitragsregulierung 

 19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis 
auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des 
Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. 

 19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in 
Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 
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Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

 

 20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

 

 21 Dauer und Ende des Vertrages 

 21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen. 

 21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

 21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

            21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 

 22 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 

 23 Kündigung nach Versicherungsfall 

 23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn 

• vom Versicherer eine Zahlung von 
Sanierungskosten geleistet wurde oder 

• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch 
auf Erstattung der Kosten für 
Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich 
zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 
spätestens einen Monat nach der Zahlung von 

Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

 23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 

jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

 24 Kündigung nach Veräußerung versicherter 
Unternehmen 

 24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Ökoschutz-
Basisversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. 
 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

• durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 
einer Frist von einem Monat, 

• durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode 

   in Textform gekündigt werden. 

 24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

• der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

• der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht 
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an 
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt. 

 24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das 
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der 
bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den 
Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner. 

 24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte. 

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 
Versicherer in diesem Monat von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen. 
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25 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe 
Ziffer 6.3) ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

 26 Mehrfachversicherung 

 26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 
kann er die Aufhebung des später geschlossenen 
Vertrages verlangen. 

 26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 
geltend macht, nachdem er von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht. 

 

 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

 27 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers 

 27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen.  

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

 27.2 Rücktritt 

(1)  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 
gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. 

(3)  Im Fall des Rücktritts besteht kein 
Versicherungsschutz. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

 27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Textform kündigen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. 

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers fristlos kündigen. 

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 27.2 und 27.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für 
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 27.2 
und 27.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
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 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 27.2 und 
27.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 

 27.4 Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im 
Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des 
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

 

 28 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als 
besonders gefahrdrohend. 

 

 29 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines 
Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

 29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder 
Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 

 29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den 
Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu 
informieren über: 

• seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz 
obliegende Information an die zuständige Behörde, 

• behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung 
oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber 
dem Versicherungsnehmer, 

• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem 
Dritten entstandenen Aufwendungen zur 
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines 
Umweltschadens, 

• den Erlass eines Mahnbescheids, 

• eine gerichtliche Streitverkündung, 

• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, 
behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

 29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden. 

 29.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit 
Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

 29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt 
im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 

sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen 
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des 
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen 
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen 
Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

 30 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 30.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 Weitere Bestimmungen 

  

 31 Mitversicherte Personen 

 31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 
Versicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen der Ziffer 7 gelten nicht, wenn das neue 
Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht. 

 31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Versicherten für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. 
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 32 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

 33 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

 33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen der Ziffer 33.2 entsprechende Anwen-
dung. 

 

 34 Verjährung 

 34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

 34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller 
in Textform zugeht. 

  

 35 Zuständiges Gericht 

 35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 

Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

 36 Anzuwendendes Recht 

   Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

 II  ÖSV-Zusatzbaustein 1 

Falls besonders vereinbart, gilt: 

 1 Abweichend von Ziffer I 10.1 besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz 

• an geschützten Arten oder natürlichen 
Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 
einschließlich Gewässern befinden, die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren. 

• an Boden, der im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder 
war, soweit von diesem Boden Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ausgehen. 

Für darüber hinausgehende Pflichten oder 
Ansprüche für Schäden an diesen Böden kann 
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrages und der Ziffer III (Zusatzbaustein 
2) vereinbart werden. 

• an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren. 

 Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder 
Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren, findet Ziffer I 1.1 letzter Absatz dann keine 
Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer 
Behörde in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, 
wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der 
diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes 
entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in 
Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 
die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in 

Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziffer I 6 und 
Ziffer I 7 kein Versicherungsschutz. 

 2 Falls besonders vereinbart, besteht abweichend von 
Ziffer I 10.2 Versicherungsschutz auch für Pflichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz am Grundwasser.  
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IV Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht 
wegen Schäden durch Umwelteinwirkung– Umwelthaftpflicht – Basisversicherung - Stand 12/2019  

 
Alle Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen finden auch für die Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen entsprechende Anwendung, sofern nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Risikobegrenzung 
3 WHG-Anlagen 
4 Versicherungsfall 
5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
6 Nicht versicherte Tatbestände      

7 Versicherungssummen/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 
8 Nachhaftung 
9 Versicherungsfälle im Ausland 
10 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 

werden 

 
 1  Gegenstand der Versicherung 

 1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im 
Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen Personen- und 
Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese 
Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten 
ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen. 

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB-
Vermögensschäden aus der Verletzung von 
Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benut-
zungsrechten oder –befugnissen. Sie werden wie 
Sachschäden behandelt. 

 1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte 
Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und 
gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten 
Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder 
eingeleitet zu sein. 

 1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die 
Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch 
entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in 
Gewässer gelangen. 

 

 2  Risikobegrenzung 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen 
Umwelteinwirkungen aus 

 2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, 
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen). – siehe jedoch die Regelung zu WHG-
Anlagen unter Ziffer 3 – 

 2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

 2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Geneh-
migungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige de-
klarierungspflichtige Anlagen). 

 2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer 
oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die 
physikalische, chemische oder biologische Beschaffen-
heit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

 2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Pflichtversicherung). 

 2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß 
Ziffer 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen 
gemäß Ziffer 2.1 – 2.5 bestimmt sind. 

 

 3  WHG-Anlagen 

 Abweichend von Ziffer 1.1 und 2.1 ist mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von 

• Heizöl, Benzin, Diesel (keine Altöle) ohne 
ausdrückliche Vereinbarung bis zu einem 
Gesamtfassungsvermögen von 15.000 Liter je 
Betriebsstätte. 

Dies gilt auch für Betriebsmittel in Maschinen, 
maschinellen Einrichtungen und Kfz. 

• Kleingebinden bis 250 Litern/Kilogramm je 
Einzelgebinde, sofern die Gesamtlagermenge aller 
Einzelgebinde eine Ge-samtmenge von 
2.000 Litern/Kilogramm nicht übersteigt, 

 sofern es sich hierbei nicht um UmweltHG-Anlagen 
gemäß Ziffer 2.2 und 2.5 oder sonstige deklarierungs-
pflichtige Anlagen gemäß Ziffer 2.3 oder Bestandteile 
dieser genannten Anlagen handelt. 

 Ein Überschreiten der vorgenannten Mengen gilt als 
neues Risiko. Demnach finden die Bestimmungen der 
Ziffer 3.1 (2) AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – 
keine Anwendung. Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) 
und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden ebenfalls 
keine Anwendung. Der Versicherungsschutz bedarf inso-
weit besonderer Vereinbarung. 

 Die Kleingebinderegelung findet keine Anwendung für 

Stoffe, für die über den Baustein „WHG-Anlagen“ 

besonderer Versicherungsschutz vereinbart wurde. 

 Mitversichert gilt auch die Lagerung von Flüssiggasen in 

bauartzugelassenen Behältnissen mit einem 

Gesamtfassungsvermögen von unter 3 t. 

 

 4  Versicherungsfall 

 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – 

die nachprüfbare erste Feststellung des 
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Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheits-

schädigung von Menschen), Sachschadens 

(Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines 

gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens 

durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder 

den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss 

während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 

sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 

Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens 

oder die Möglichkeit zur Erhebung von 

Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

  

 5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne, dass ein 

Versicherungsfall eingetreten ist, 

• nach einer Störung des Betriebes 

   oder 

• aufgrund behördlicher Anordnung 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für 

Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 

sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder 

gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. 

Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die 

behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der 

Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 

Zeitpunkt ist. 

 5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im 

Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten 

Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache 

übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versiche-

rungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 

die Behörde ausgeführt werden. 

 5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 

Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung 

unverzüglich anzuzeigen und 

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf 

den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv 

geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 

Schadenumfang zu mindern und 

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch 

gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

   oder 

 5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 

abzustimmen. 

 5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 

genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 

Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 

vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und 

objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 

genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 

Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 

und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 

Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer 

zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv 

geeigneten Aufwendungen hinausgehender 

Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der 

Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht 

des Versicherers ursächlich ist. 

 5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten 

Versicherungssumme und der 

Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag 

von 10 % der Versicherungssumme je Störung des 

Betriebes oder behördlicher Anordnung, pro 

Versicherungsjahr jedoch höchstens das Zweifache 

dieser Summe, ersetzt. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem 

Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten 

Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall 

maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei 

denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen 

der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren 

Versicherungsjahres die Ersatzleistung für 

Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

 5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – 

auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der 

Ziffer 5.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 

Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 

Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 

gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des 

Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im 

Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 

standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur 

Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 

eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 

mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebsein-

richtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicher-

ungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht 

betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 

Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 

 6  Nicht versicherte Tatbestände 

   Nicht versichert sind 

 6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 

entstanden sind, dass beim Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet 

werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 

 oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 

Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche 

Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

 6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 

unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 

Umwelteinwirkungen entstehen. 

 6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits 

eingetretener Schäden. 
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 6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe 

früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz 

besteht oder hätte beantragt werden können. 

 6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass 

der Versicherungsnehmer nach Beginn des 

Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in 

Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer 

Umwelteinwirkung betroffen waren. 

 6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 

Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur 

Endablagerung von Abfällen. 

 6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, 

durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 

Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 

Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

 6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach 

Auslieferung entstehen. 

 6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 

Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-

teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 

dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 

verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom 

Hersteller (bzw. Zulieferer) gegebenen oder nach dem 

Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder 

Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige 

Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen 

oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

 6.11 Ansprüche wegen 

• Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 

es sich handelt um die Beschädigung von 

Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör; 

• Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 

BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 

Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaub-

explosionen. 

 6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 

Lagerstätte des Grundwassers oder seines 

Fließverhaltens. 

 6.13 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf 

Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 

oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 

hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch 

höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 

ausgewirkt haben. 

 6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-

anhängers verursachen. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 

von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 

Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 

die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in 

Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 

Versicherten (Versicherungsnehmer oder 

Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 

auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz  2 genannten 

Personen an einem Kraftfahrzeug, 

Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-

brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 

Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 

wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine 

abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser 

Ausschluss insoweit nicht. 

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsneh-

mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 

oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 

oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als 

Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 

Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 

Versicherten (Versicherungsnehmer oder 

Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das 

auch für alle anderen Versicherten. 

   Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

• der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 

Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 

Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 

Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 

Raumfahrzeugen bestimmt waren; 

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 

Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 

Raumfahrzeugen oder deren Teilen; 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 

der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie 

wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 

Raumfahrzeuge. 

 6.16 wegen Personenschäden durch Formaldehyd. 

 6.17 wegen Personenschäden durch elektromagnetische 

Felder (EMF). 

 7  Versicherungssummen/Serienschaden-

klausel/Selbstbehalt 

 7.1 Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzleistung 

 Die Versicherungssumme für die Umwelthaftpflicht-

versicherung entspricht der Höhe der vertraglich 

vereinbarten Versicherungssummen, höchstens jedoch 

• bei getrennt vereinbarten Summen für Personen- 

und Sachschäden 
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   bis 3.000.000 EUR für Personenschäden 

   bis 3.000.000 EUR für Sachschäden 

• bei vereinbarter Pauschalsumme für Personen- und 

Sachschäden 

 bis 4.000.000 EUR pauschal für Personen- und 

Sachschäden 

einschließlich gemäß Ziffer 1.1 mitversicherter Vermö-

gensschäden. 

Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 

vereinbarte Versicherungssumme die Höchstgrenze bei 

jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 

der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-

pflichtige Personen erstreckt. 

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz-

leistung für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres. 

 7.2 Serienschadenklausel 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle 

• durch dieselbe Umwelteinwirkung 

• durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache 

oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen 

beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen 

gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 

sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 

Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

   Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

 7.3 Selbstbehalt 

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem 

Versicherungsfall von der Schadensersatzleistung 10 %, 

mindestens 250 EUR, höchstens 1.000 EUR, selbst zu 

tragen. Dies gilt auch für die Aufwendungen vor Eintritt 

des Versicherungsfalles gemäß Ziffer 5. 

Der Selbstbehalt findet bei Brand- und 

Explosionsschäden keine Anwendung.  

 

 8  Nachhaftung 

 8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des 

vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten 

Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des 

Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungs-

schutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 

mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während 

der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 

zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 

Maßgabe: 

• Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 

3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses angerechnet. 

• Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 

Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 

des Versicherungsverhältnisses geltenden 

Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 

unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 

Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsver-

hältnis endet. 

 8.2 Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während 

der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein 

versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, 

dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten 

Risikos abzustellen ist. 

 

 9  Versicherungsfälle im Ausland 

 9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser 

Bedingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im 

Ausland eintretende Versicherungsfälle, 

• die auf eine Umwelteinwirkung im Inland 

zurückzuführen sind; 

• die auf die Lagerung von gewässerschädlichen 

Stoffen in Kleingebinden zurückzuführen sind; 

• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der 

Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen 

und Märkten. 

 9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche auf 

Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 

oder exemplary damages
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Teil V Besondere Klauseln und Vereinbarungen „degenia“   
 
Beitragsanpassung 
In Erweiterung zu Teil I Ziffer 9. LHB 2008 ist die degenia 
Versicherungsdienst AG in Rücksprache mit dem Versicherer berechtigt, 
die vertraglich vereinbarten Beiträge für Versicherungsverträge mit 
gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang anzupassen, 
wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die 
Beitragseinnahmen ohne Versicherungssteuer, jeweils bezogen auf diese 
Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der 
Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik sind 
anzuwenden. 
 
Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres in Kraft. Die degenia Versicherungsdienst AG teilt 
dem Versicherungsnehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen 
Monat vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit. 
  
Der Versicherungsnehmer ist über sein Kündigungsrecht zu belehren: 
Erhöht die degenia Versicherungsdienst AG die Beiträge, kann der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag 
kündigen 
 
Kündigung bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 
Bei einer endgültigen Wohnsitzverlegung ins Ausland - ohne Beibehaltung 
eines Wohnsitzes im Inland - kann das Versicherungsverhältnis gekündigt 
werden. 
 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei der degenia Versicherungsdienst AG wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 

einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 
Eine Kündigung der degenia Versicherungsdienst AG wird einen Monat 
nach ihrem Zugang wirksam. 
 
Vollmachten der degenia Versicherungsdienst AG 
 

▪ Die Firma degenia Versicherungsdienst AG (im Folgenden 
degenia genannt) führt die gesamte Vertragsverwaltung für 
die jeweiligen Versicherer durch. 

 
▪ degenia ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzeigen, 

Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Prämien in 
Empfang zu nehmen sowie ausstehende Prämien einzufordern 
und den dazu gehörigen Schriftverkehr zu führen und 
Willenserklärungen jeglicher Art (z.B. Rücktritt, Kündigung, 
Anfechtung) abzugeben. Prämien gelten als beim Versicherer 
eingegangen, wenn sie bei degenia eingegangen sind. 

 
▪ degenia ist von den Versicherern beauftragt gegenüber den 

Versicherungsnehmern und den betreuenden Vermittlern die 
Annahme oder Ablehnung von Anträgen zu erklären. 

 
▪ Hat der Versicherungsnehmer seine Anschrift geändert, die 

Änderung aber der degenia nicht mitgeteilt, so genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte der degenia bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt auch entsprechend für den Fall einer Änderung des 
Namens des Versicherungsnehmers. 
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VI   Merkblatt zur Datenverarbeitung degenia 
 
Vorbemerkung 
Versicherungsdienstleistungsunternehmen, Versicherungen, Versicherungs-
vermittler und an der Vermittlung, Betreuung, Verwaltung und 
Schadenbearbeitung beteiligte Dritte können heute Ihre Aufgaben nur noch 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich die Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die 
Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihrem Versicherungsvertrag eine Einwilligungserklärung nach dem 
BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei 
Antragstellung ganz oder teilweise abgelehnt, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise abgelehnter 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung 
beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflicht-Entbindungsklausel enthalten.  
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung  
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten,     z. B. eines Vermittlers, eines 
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch 
Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der 
Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-
Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den 
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).  
 
2. Datenübermittlung an den Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben 
Versicherer in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer ab. 
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von dem Versicherer, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
Ihnen auch die dafür entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt.  
 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten 
und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere 
Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um 
Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 
sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben 
zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.  
 
4. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS meldet der Versicherer – ebenso 
wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie 
Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher 
einer näheren Prüfung bedürfen. 
 
Betroffene Personen werden von der Übermittlung ihrer Daten an das HIS 
durch den Versicherer benachrichtigt. Sie haben das Recht, von informa IRFP 
GmbH Auskunft darüber zu erhalten, ob und mit welchen Daten sie im 
System gespeichert sind. Darüber hinaus hat der Betroffene die Möglichkeit 
zu überprüfen und ggf. nachzufragen, ob das HIS tatsächlich nur von den 
Unternehmen genutzt wurde, mit denen er wegen eines Antrags oder eines 
Leistungsfalls in Verbindung stand. 
 
Die Kontaktdaten von informa IRFP GmbH sind: 
 
informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH 
Rheinstr. 99 
76532 Baden-Baden 
 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de. 
 
- Komposit - 
(Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Transportversicherung) 
An das HIS meldet der Versicherer  - ebenso wie andere 
Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf 
Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung 
bedürfen. 
 
Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann 
eine Person oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person 
ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. 
 
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund meldet der 
Versicherer Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien meldet der Versicherer an das HIS, wenn er 
eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellt. Sollte der Versicherer 
Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem 
Fall über die Meldung von dem Versicherer benachrichtigt. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir  oder der Versicherer Anfragen 
zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der 

http://www.informa-irfp.de/
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Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS 
erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, 
die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. 
Es kann auch dazu kommen, dass wir oder der Versicherer Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft 
über Ihren Schadenfall geben müssen. 
 
- Rechtsschutz - 
An das HIS meldet der Versicherer - ebenso wie andere 
Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge werden gemeldet, 
wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. 
 
Sollte der Versicherer Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber 
benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines 
Versicherungsvertrages richten wir oder der Versicherer Anfragen zur Ihrer 
Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir 
einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir 
von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung 
benötigen. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
richten wir oder der Versicherer Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und 
speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf 
risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche 
Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen. Wenn Sie 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag beantragen, können wir oder der 
Versicherer Anfragen an das HIS stellen. 
 
In diesem Fall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, 
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das 
HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir oder 
der Versicherer, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant 
sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir  oder der Versicherer Anfragen 
anderer Versicherer in einem späteren Leistungsantrag beantworten und 
daher Auskunft geben müssen. Werden im Zusammenhang mit unserer 
Nachfrage bei Ihnen oder bei anderen Versicherern Gesundheitsdaten 
erhoben, erfolgt dies nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis oder - 
soweit zulässig - auf gesetzlicher Grundlage. 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) 
und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite und Bausparen, werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 
Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 
 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
beispielsweise die Datenverarbeitung, das Inkasso, die interne Revision, die 
Rechtsabteilung, der Vertrieb und der Datenschutz. So wird z. B. Ihre Adresse 
nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ihre Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die 
Art der Verträge und das versicherte Risiko bzw. die Versicherungssumme, 
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer 
zentralen Datensammlung geführt und sind von allen Unternehmen der 
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann u. a. eingehende Post immer richtig 
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden. 
 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das 
Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten - 
wie z. B. Gesundheitsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Für alle zugriffsberechtigten 
Mitarbeiter gelten die Pflichten bei der Einhaltung des Datenschutzes und 
Schweigepflicht. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots werden Sie durch Ihren Versicherungsvermittler 
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen berät.  Vermittler in diesem Sinne sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften und Pools, die der 
Vermittler nutzt.  
 
Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 
zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen 
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle 
Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. 
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen können an den 
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.  
 
Die Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von den jeweiligen Gesellschaften über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu 
beachten. 
 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet 
seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre 
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.  
 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem 
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
8. Datenübermittlung zwecks Bonitätsprüfung 
Der Versicherer wird berechtigt zum Zwecke des Vertragsabschlusses und bei 
Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu Zwecken der 
Vertragsverwaltung und -abwicklung (z. B. Schadensfall) Informationen zu 
Ihrem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von 
Anschriftendaten Dritter zu beziehen und zu nutzen. 
 
Die Berechtigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht bei dem Versicherer zu den 
über den Versicherungsnehmer gespeicherten Daten, deren Herkunft, 
Empfänger und Zweck der Speicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


